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Vorwort

Seit der 6. Auflage dieses Lehrbuchs im Jahr 2011 ist es zu einer Vielzahl bedeut-
samer Veränderungen des Bauplanungsrechts gekommen. Besonders hervorzuheben
sind neue gesetzliche Vorgaben zur Stärkung der Innenentwicklung im Jahr 2013,
Sondervorschriften für Windkraftanlagen wie auch Asylsuchende und Flüchtlinge in
den Jahren 2014 und 2015 sowie schließlich unionsrechtlich eingeforderte Modifika-
tionen des Bauplanungsrechts. Diese und weitere Veränderungen des Gesetzeswerks,
flankiert von Fortentwicklungen der Rechtsprechung, haben eine völlige Neubear-
beitung des Lehrbuchs erforderlich gemacht.

Das Lehrbuch folgt weiterhin seiner Grundkonzeption, die einzelnen Sinnabschnitte
mit einem Fall zu beginnen, der den Leser in die Thematik einstimmt. Außerdem ist
jedem Themenblock jeweils eine Auswahl von Literatur vorangestellt, während
weiterführende Hinweise den Fußnoten vorbehalten bleiben. Neu ist die Aufnahme
von Gliederungsübersichten, die das Verständnis der Themeninhalte optisch unter-
stützen sollen.

Insgesamt wurden bis Januar 2017 veröffentlichte Rechtsprechung und Literatur
berücksichtigt. Überdies konnten alle aktuellen Änderungen des Baugesetzbuchs, zu
denen es in der laufenden Legislaturperiode (Stand Juli 2017) gekommen ist, ins-
besondere das Gesetz zur Umsetzung der Richtlinie 2014/52/EU im Städtebaurecht
und zur Stärkung des neuen Zusammenlebens in der Stadt vom 4.5.2017 durch das
Gesetz zur Anpassung des Umwelt-Rechtsbehelfsgesetzes und anderer Vorschriften
an europa- und völkerrechtliche Vorgaben vom 29.5.2017, noch Eingang in die
Neuauflage finden.

Stoffzusammenstellung und Schwerpunktsetzung orientieren sich an der Zielgruppe
des Lehrbuchs: Es wendet sich zunächst an Studenten und Referendare. Daher
wurde der Darstellung und Erläuterung von Problemen, die im Studium und Exa-
men immer wieder von Bedeutung sein können, ein besonderes Augenmerk ge-
schenkt. Darüber hinaus ist dieses Buch an die Praxis adressiert. Es möchte – wie
bisher auch – allen von Nutzen sein, die sich im Berufsalltag mit dem Baurecht
befassen oder als Nichtjuristen zu diesem Rechtsbereich Zugang suchen.

Naturgemäß unterlaufen auch bei sorgfältigster Arbeit Fehler. Ich hoffe deshalb auf
Anregungen und Kritik.

Zu danken ist meinen wissenschaftlichen Mitarbeitern Frau Jennifer Fechter, Herrn
Alexander Lehmann und Herrn Stefan Wirth sowie allen weiteren Lehrstuhlmit-
arbeitern für die vielfältige Unterstützung. Ebenso danke ich Herrn Dr. Klaus
Winkler und Frau Ingrid Boumessid, die von Verlagsseite das Entstehen der Neu-
auflage fürsorglich begleitet haben.

Augsburg, im Juli 2017 Martin Kment
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